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An den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Wi e n 

Im Zusamrllenhang mit der mtindlichen Anfrage des Abgeordneten 
zum Nationalrat GLASER in de� Fragestunde am 27.November 1974 

habe ich einen Bericht über den Fortgang. der Vorbereitungs

arbeiten zur Einführung der Sommerzeit in Aussicht gestellt. 

Nach deül 2. Viel tkrieg ist die Frage der Einführung der 

Sommerzeit erstmals wieder im Jahre 1946 zur Disk ussion ge

stellt worden. In . der Folge wurde durch. Verordnungm (B GBl. 
Nr.62/1946 und BGBl.Nr.62/1947) für die Jahre 1946 und 1947 

die Soramerzei t eing eführt. Im Hinblick auf die magelnde ge

setzliche Grundlage für diese Verordnungen und auf das auch 
damals ungeklärte Problem der Kompetenz wurden jedoch keine 
weiteren Verordnungen in der Folgezeit erlassen. 

Die Frage der Kompetenz wurde nunmehr einer neuerlichen 

Prüfung unterzogen. Als Ergebnis dieser Prüfungen wurde seitens 

des Verfassungsdienstes im Einvernebmen mit dem Bundesministe
rium für Bauten und Teohnik festgestellt, daß die Bundeslcompe
tenz auf jeden Fall im Hinblick auf den Kompetenztatbe�tand 

"Normem'lesen" des Art. 1 0 .Abs.1 Z. 5 B-VG gegeben sei. AuI3erd.em 
läßt sio h , aus Art. 4 Abs. 1 B-VG (If einhei tliches \'lirtsch.aftsge
biet" ) der Sohluß ableiten, daß für die Ein�üh�ung der Sommer
zeit eine Bundeskofiipetenz gegeben sein muß . Sohließlich. ist 
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nach Auffassuus des Verfassunesdienstes noch der Kompetenz-. 
tatbestand "Haßwesenll des Art.10 Abs.1 Z.5 B�VG heranzu
ziehen. 

Auf Grund diesel' kömpetenzrechtlichen KlarsteIlung 
wurde nunmehr VOQ BundesministeriufJ für Bauten und Tcclmik 

mit Note vom 19.Feber 1975, GZ 47201 /1-IV/7/75,' der Entwurf 

eines Zeitzählungsgesetzes zur Begutachtung ausgesendet . 

. 22. April 1975 
Der Bundeskanzler: 
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